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Beginn der Sitzung: 13 Uhr 

Vorsitzender Skritek: Hoher Bundcsrat! 

I 
Vorsitzender: Danke. Dient zur Kenni;l1iFl. 

Ich eröffne dle 2]3. Sitzung des Bunder.;- Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
ratcl'l. Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 

Das Pl'ot ok o II der 2l2. Sitzuilg vom Tagesordnung sind. Ich habe diese Vorlagen 
18. Feber 1964 ist aufgelegen , unbe.anständet gemäß § 29 der Geschäftsordnung den Ob­
gebliehen und gilt daher al::\ g e neh m i g t. männern der zuständigen Ausschüsse zur 

Ents c h ul di g t für die heutige Sitzung Vorberatung zugewiesen. Die AusschüRse ha-
hahen Rich die Bundesräte Römer, hen dicse BeRChlüR!'-lC dOH Nationalmt.es bereit.s 
Dl'. Gschnit.zeJ', lng. Harramach, lng. Ertl, vorheratcn. 
Gngg, Wetschnig, Franziska Krämer und Gemäß § 30 der GCI'lchäftsordnung hean-
Maria Matzncr. trage ich, von der Vervielfältigung der AUR-

E in g e l an gt ist ein Schreihen des Herrn schußberichte sowie von der 24stündigen 
Bnndeskanzlers. Ich bitt.e dic Frau Schrift-,- Verteilungsfri!'-lt für die Berichte Abstand zu 
führerin, dieRcs zu verlesen. nehmen. Wird hiegegen ein Einwand erho. 

ben? - Dies ist nicht der Fall. Mein Vor­
schlag erscheint sühin mit der vorgüschriebellf'11 

"An He rrn Vorsitzenden des Bundesrates. Zweidrittelmehrheit angenommen. 
Ich heehre mich, die Mitteilung zu machen, 

Schriftführcrin Rudolfine Muhr: 

daß der Herr BundeHpräsident mit Ent. Gemäß § 28 lit. B der GCFlchäftsonhmng 

schließung vom 25. Februar 1964 üher meinen dcs Bundesrates setze ich auf die heut(ge 

Wunsch mich gemäß Artikel 74 Ahs. 3 des Tagesordnung den Punkt: 

Bnndes-Verfassungsgesetzes in der Fassung Wahl der Vertreter Österreichs in der Be-
von 1929 mit heutigem Tage von meinem ratenden Versammlung des Europara.tel'l. 
Amte enthohen hat. W Ich werde (liese ahl llach Erledigung der 

Gleichzeitig hat. er mich gemäß Artikel 71. 
des Bundcs-VerfaFli'mngsgesetzes in der FaR­
snllg von 1929 mit der Fortführung der 
Verwaltung des bisher innegehalJt,en AmtcH 
uud mit dem Vorsit.z in der BundeRl'cgiel'ung 
bis zur Bestellung des nenen Bundeskanzlers 
betraut, 

25. Febr'ual' 196"1 
Dr. Gorbach" 

heiden 1'agesol'clmmgspunkte v(,mehmen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 19. Feber 1964: Bundesgesetz, mit dem 
das 2. Verstaatlichungsgesetz abgeändert wird 

Vorsitzender: Wir gehen in die Ta g es. 
or d n u n g  ein und gela.ngen zum 1. Punkt: 
Abänderung des 2. Verstaatlichungsgesetzes. 

472 
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Vorsitzender 
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Se­

kanina. Ich bitte ihn um seinen Bericht . 

Berichterstatter Sekanina: Hoher Bunde8-
rat! Meine Damen und Herren! Das 2. Ver­

staatlichungsgesetz zählt als Landesgesell­

f\chaften, die mit der Stromversorgung befaßt 
Rind, nur die Gesellschaften von acht Bundes­
ländern auf. Des weiteren bestimmt dieses 
Geset.z, daß , solange keine eigene Landes­
geAelhlChaft. für das Burgenland errichtet ist, 

deren Aufgabe die NEW AG und die STEWEAG 
übernehmen. 

Im September 1959 hat der burgenländische 
JJandtag mit Landesgegetz die Errichtung der 
BEWAG beschlossen. Der VCl'fassungsge­
richtshof, der von Amts wegen ein Gesetzes­
prüflIngsverfahren einleit.ete, hat mit EI'kennt­
nis vom 16. Oktober 1963 einzelne Best,im­
mnngen des Landesge:o;etzes als verfassungs­
widrig aufgehoben . In der Begründung wurde 
festgei'ltellt., daß auch die anderen Bestimmun­
gen des LandeHgesetzes, inshe:o;ondcl'e hinsicht­
lich der Berufung der BEWAG ZUl' Landes­
ge�e)bchaft" nicht verfa�sungsmäßig 8ind. 

Mit dem vorliegenden Gesetzt\8beschluß des 
Nationalrateg wird der Katalog der LandeR­
gefolellscha,ften im 2. Verstaatlichungs gesetz 

dm'eh Aufnahme der BEWAG ergänzt und 
Homit. in verfasBlmgBmäßig einwandfreier Weise 
dern WU1l8che des Burgenlandc8 enü.;prochen, 
eine eigene Landesgese1l8chaft. für' die Elektri­
zit.ätsvenml'gung zu besitzen. 

Die Zustiindigkeit zur Vollziehnng die:o;eR 
BnndesgcRetzes riehtet Rich nach § 14 des 
2. Ver:o;t,aatlichungsge8etzeR, BGBI. NI'. 81/ 
1947, unter Berücksichtigung der Bestimmun­
gen dos Bundesge8etzes vom 16. Dezemher 
1940, BGBL N,·, 24/1950, und des BundeH­
w.,set.zes vom 11. Juli 1956, BGBI. Nl'. 134. 

Im ührigen sei auf 330 und 361 der Bei­
lagen zn den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates in Heiner X. Gesetzgehungs­
periode verwicRen. 

Hohel' BundeRrat. ! In diesem Zusammen­
hang darf ich fest:;l1;ellen, daß Artikel I deR 
G.'OsetzcRbeschlusses eine Verfassungshcstim­
mnng enthält, während im Artikel II allein 
(lie Burgenländische Elektl'izitätFnvirtschaftR­
AktiengcHellschaft. für das Bundesland RU!'­
genlanc1 als neue IJ:tmlesgmmlhwhaft angßfühl'1; 
iHt. 

Der AusFwhuß für' wil'tRchaftliche Ange­
legenheiten hat sich mit denn G.'AetzeRheschlllß 
des Nat.ionalrateli hefaßt und mir die Er­
mii�ht,ignllg erteilt, im Hohen Bundesrat den 
Ant.ra,g zu lit.ellen, gegen diesen Gesetzes­
beschluß ke in e n  E i IH pi' u ch zn erheben. 

Vorsitzender: Ich danke dem .Herrn Bericht­
erstatter. 

Zum Wort hat sich Herr Bundesrat Kroyer 
gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Kroyer (ÖVP): Hohes Hans! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit dem heute im Hohen Haus ZUl' Debatte 
stehenden Bundesgesetz wird das 2. Vel'staat­

lichungsgesetz abgeändert, somit das - nach 
burgenländischem Sprachgebrauch RO­

geilal1llte BE'V AG-Gesetz geschaffen , 

Diese Gesetzesvorlage hat seit geraumel' 
Zeit in der Öffentlichkeit, hauptsächlich aber 
bei uns im Burgenland und in den zwei anderen 
davon betroffenen Ländern , viel Staub aufge­
wirbelt beziehungsweiBe die Gemüter ziemlich 
stark erregt, wobei sich jedes der drei davon 
betroffenen Länder - Niederöst.el'1'eich, St.eier­
mark und Burgenland - einerflcits bena,eh­
teiligt, fühlte und andererseit,s befürchtete, 

dabei den kürzeren zu ziehen. Die Beschluß­
fassung übel' dieses Gesctz hät,te bei ohjek­

t.iver Betrachtung und bei entsprechender 
Behandlung durch die Bet,eiligten ohne vif'l 
Aufhehens und Aufsehen zur Befriedigung 
der Beteiligten üher die Bühne gehen können. 

Unwillkürlich drängt sich die Frage auf: 
·Was ist geschehen , daß es jetzt zur Abänderung 
deH 2. V cl'staatlichungsgesetzes kommt, mn 
durch diese Abänderung die Burgenländische 
Elektl'izitätswil'tschafbs - Aktiengesellschaft, 
kurz BEW AG genannt, in ihrem Bestand zn 
legitimieren ? Um diese Frage soweit ,,,,ie 

möglich kurz, aber doch richtig heantwo1'ten 
zu können, will ich vßl'suchen, Ihnen, meine 
sehr geehrt.en Damen und Herren, die Ge­
schichte der bUl'genländischon Stl'omvel'l'ml'­
gnng bi:4 zum heutigen Tag in den weÄent­
Hchen Zügen vor Augen zu fiihl'en. 

Als mn,n nach Mitte der zwamüger Jahre, alko 
vor nieht ganz 40 Jahren, auch im Burgen­
land daran ging , das Land, den damaligen 
wirtschaftlichen V crhältni�sen entHprechend , 

mit elektrischem Strom zu vel'F\orgen, wnrd� 
der nördliche Teil deR LandeB von der hiezn 
inB Leben gerufenen Eisenstädter Elektl'izit�itF\­

AG.-Überlandwcl'ke, der :o;üdliche Teil .leK 
Landes von der ehenfalls hiezu gegründet.en 
OststeiriHch-hurgcnländischcll Wassel'kmftwcr­
ke AG. bis zum Jahre 1938 mit Strom vcrr,:ol'gt" 

Naeh der Machtühcl'l1ahme durch dal'! natio­
nalHozialisti::;chc Regime ist nicht; nur ÜRter­
reich von der Landkl1l-tc versühwnnden , ll.lleh 
das BUl'genland wurde aufgeteilt und an dif' 
benaehbal'ten Bn n<l<,sländcJ' Niedel'(jstf'ndeh 
und Steiel'mark angeKchloRsell. Mit deI' Anf­
t.eihmg des Lan<leB hallen alle landesdgt'lwn 
Einrichtungen zu hestehen aufgf'höl't, B�ide 
ElektrizitätAgeBelh�chaftel1 wurden, und zw.u.l' 

im Norden die Eisenstädtef' Elektrizitii.ü�­
AldiengesellFlChaft--Oberland werke den "Gau­
werken Niedel'donau c, und im Süden des Landes 
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Kroyer 
die Oststeirisch-burgellländische Wasserkraft­
AG. der Steirischen Elektrizität:-;-Ald.iellgeHell­
�chan, also den Gellellt;chaften der Nachharlän­
der angeschlossen und in dic/Oc einverleibt. 

Nach 1045 wurden die "Gauwerke Nictlcf­
donau" VOll der NEWAG übernommen, die 
in der Folgezeit die St.romvcrHorgung in 
ihrem bisherigen Strolllversorgungsbereich, tm­
mit, auch bei tUlli im nördlichen TeiL dC:-i Burgen­
landes, übernommen hat. Ebenso wurde der 
:-'\üdliche Teil des Landes his auf weiteres 
von der STEW'EAG mit St,rom ven;orgt. 

Ab im Jahre 1947 dtLS 2. Vcn;taa1.lichungs­
gesetz beschlossen wurde, beHaßen aUe Bundes­
länder mit Ausnahme deH Burgenlalldes eigcnc 
Landm;elektrizitätsgetiellscha.ft.ell. DieHc acht 
Lnlldcselektrizitätsgesellschaftcll wurden im 
* 3 des 2. VerstaatlichungsgeKetzes vom Ja.hre 
1947 mit genau fest.gelegten H.echten und 
Pflid1t(:�ll Ml:;gestattet und g{1set.zlil'h ver­
ankert. 

Dem Mangel an einer eigenen hurgenlä.lldi­
I'chen Landcselektrizitätsgesellschaft zur Zeit 
der Erlassung dieses GcsetzcR wurde im 2. Ver­
st.aatlichungsgesctz Rechnung getragen. Im 
§ 3 Abs. 5 wird hiezu ausgeführt: "Solange 
eine eigene Lalldesgesellschaft für das Bundes­
land Burgenland nicht errichtet ist, überneh­
lllell deren Aufgabe die Niederöstel'reichische 
Elektrizität�werke Aktiengesellschaft und die 
Steirische Wassed{raft- und Elekt.rizitäts­
Akt.iengesellschaft." Weiten; heißt es dort. : 
"Einigen sich die beteiligten Bundesländer 
über die Beteiligung des Bundeslandes Bur­
genland an den genannten Lalldesgesellschaf­
ten nicht, so entscheidet die Bundesregierung." 

Hiemit wurde ausdrücklich einerseits die 
Stromversorgung des Burgenlandes bis zur 
Errichtung einer eigenen burgenländischcll 
Lalldeselektrizitätsgesellsehaft gesetzlich ge­
�ichcrt, andererseits dem Bundesland Burgen­
land - aueh gesetzlich - das Recht einge­
räumt, durch Gründung eincr eigenen Landes­
dektrizitätsgesellschaft die Stromversorgung 
im Burgenland zu übernehmen. 

Das Burgenlalld und seine jeweiligen Re­
präsentanten und Vertreter haben immer 
und überall die Gleichberechtigung des Lan­
des gegenüber den anderen Bundesländern 
gefordert. Wir werden das nach wie vor tun, 
bis wir glauben, daß unseren berechtigten 
und daher gerechten Forderungen Genüge 
geleistet wurde. Wir werden das deswegen 
tun, weil wir als gleichberechtigte Staats­
bürger auch unseren staatsbürgerlichen Pflich­
ten voll und ganz nachzukommen haben und 
auch nachkommen wollen. 

Mit dieser kurzen Zwischenbemerkung wollte 
ich nur darauf verweisen, daß das Burgen­
land die Errichtung einer eigenen Landes-

elektrizitätsgescllsehaft nicht erst seit dem 
J'a.hre 1958 erwogen hat. In den RegierUl}g�­
erklärungen der Jahre 1940, 1953 und H156 
hat die burgenländische Landesregierung die 
Forderung auf Errichtung einer eigenen Landes­
gCHellschaft immer wieder als einen der wesent­
lichsten Programmpullkto hillgcBtellt. 

Am 30. Juni 1958 war es danll eudlieh 60 

weit, daß die Burgenläudische Elcktrizit,äts­
wirttclchaJts-Aktiengeselhmhaft., kurz BEW AG 
genannt, gegründet wurde. VOll diesem Zeit­
punkt an war die ßEW AG n.ls Lalldesgesell­
schaft auf Grund des § 3 Abs. 5 des 2. Ver­
staatliehung�getcle(,zes vom J ahm 1947 be­
rechtigt, die Stromversorgung im Burgeulalld 
zu übernehmen. Mit der Errichtung der 
BEWAG war wohl die gesetzliche Berccht,i­
gung für die Stromversorgung durch die 
Landesget;clhleha.ft gegeben, aber die praktische 
Durchführung stieU auf unüherwindliche Hin­
dernisse, da der BEWAG keine eigenen An­
lagen zur V crfügung standen und die Ablöse­
verhandlungen mit der NEW AG und der 
STEWEAG zu keinem Ergebnis geführt ha,tteu. 
Dazu muß noch bemerkt werden, daß die 
Stromversorgung illfolge der Überalterung 
vieler zu schwacher Orts- und Überland­
leitungen im allgemeinen den Anforderungen 
durchaus nicht mehr entsprechen konnte. 
Im nördlichen Teil des Landes, insbesondere 
im Neusiedler Bezirk, mußte die StroIllver. 
sorgullg als katastrophal bezeichnet werden. 

Untcr diescn Gesichtspunkten sah :-lieh 
die burgcllländischc Landesregierung zu eineni. 
nicht alltäglichen Schritt gezwungen. M.it, 
Bescheid vom 27. Februa.r 1959 ha.t Lanclel;­
hauptmaun Wagner die bisherige Stromver­
sorgung durch die NEWAGund die STEWEAG 
im Burgenland für beendet erklärt und glcillh­
zeit.ig die im Burgenland gelegenen Strom­
versorgungsanlagen mit allem Drum und 
Dran der BEWAG übertragen. 

Es wird unumwunden zugegeben, daß diesel' 
Erlaß nicht alltäglich wal' und daß mit dem 
Vollzug dieses Bescheides eine Tat gesct,zt 
wurde, die Befremden hervorgerufen und uns, 
den Burgenländern, keine schmeichelhaften 
Bezeichnungen eingetragen hat. Aber dabei 
darf nicht übersehen werden: Dieser Erlaß 
wurde nicht leichtfertig, nicht unüberlegt 
und auch nicht böswillig herausgegeben., Mit 
diesem Erlaß hat die burgenländische Landes­
regierung den unbedingten Lebenswillen und 
die unbedingte Gleichberechtigung des Landel:! 
den anderen Bundesländern gegenüber zum 

Ausdruck gebracht. 
Auch das sei offen gesagt: Man wal' sich im 

Burgenland darüber klar, daß sich die be­
troffenen Länder Niederösterreich und Steier­
mark nicht ohne weiteres zufriedengeben 
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Kroyer 
und darauf irgendwie reagieren w. cn!<:m, waB 

I 
Burgenland die Gleichberechtigung auch auf 

auch geschehen ist. Sowohl die NEWAG dem Gebiete der Stromversorgung zuzuge­
als auch die STEWEAG hat gegen diesen stehen. 
Bescheid des Landeshauptmannes berufen. Dennoch crtwhtc ich es für notwendig, Das Ministerium für Verkehr und Elektrizitäts- für eine küuft.ige Auslegung des Gesctze/') deu wirt.schaft hat diesen Berufungen mit der Willen des Vcrfassungsgesetzgebers und deI) Begründung Folge gegeben, daß eine Ent- Bundesgesetzgebers dahin gehend festzuhaIt,PlJ , 
eignung nicht bescheidmäßig , sondern 11tlf daß mit der Beschlußfassung ü.ber das vor­
durch ein Gc::;etz erfolgen kann. liegende Geflctz nichts anderes als die Er-

Daraufhin hat der burgenländischc Landtag richtung einer eigenen LandesgcBelhlchaJt. zur 
am 15. September 1959 das sogenannte Elektrizitätsversol'gung für das Burgenla,nd 
BEWAG-Gesctz , LGBl. Nr. 20, beschlossen beabsichtigt ist, daß a,lso die Herbeiführullg 
und die BEW AG als Landesgesellscha.ft mit einer Änderung der verfassungsrccht.1ichcll 
allen Rechten und Pflichten einer solchen Situation des 2. Vel'r;t,aatlichnngsgesctzc::l in 
ausgestattet, wobei die Enteignung der der keinem anderen Paragraphen und in kciI10lU 
NEWAG und der STEWEAG gehörenden anderen Punkt beabsichtigt ist all:l in der 
im Burgenland gelegenen Anlagen ausge- Ergänzung des § 3 Abs. 2, wo . unter dem 
sprochen und der BEWAG übertragen wurdeu. Buchstaben "i" die burgelllälldü:;clw Lotndes-

Diel:lcs Landesgesetz wurde VOll der Bundes- gesellschaft hinzugefügt wird, wobei im I:lelben 
rl"gierung nicht beeinsprucht. § 3 der Absatz 5 gest,richen und der bisherige 

Gleichzeitig wurde in diesem GeHetz fest- Absatz 6 die Bezeichnung 5 erhält. 
gehalten, daß sich das Burgenland zur Za.h­
lung einer angemessenen Entschädigung be­
kennt, was auch in wiederholten Erklärungen 
vor und nach der Enteignung durch die hiezu 
berufenen Repräsentanten des Burgenlandes 
zum wiederholten Male erfolgt ist. Da die 
Ablöseverhandlungen zu keinem Ergebnis 
geführt haben, hat die burgenländische Lall­
del3regierung bereits den Entwurf eines Ent­
schädigungsgesetzes ausgearbeit,et, welcher ad 
acht gelegt wurde, als bekalmt wurde, daß 
die NEWAG den Vcrfassungsgorichtshof an­
gerufen hat. 

Mit Erkenntnis des Verfassullgsgerichtshofes 
vom 16. Oktober 1963 wurde die im vorer­
wähnten Landesgesetz ausgesprochene Ent­
eignung der der NEW AG gehörenden Anlagen 
als verfassungswidrig aufgehoben. 

So kam es in den letzten Monaten und 
Wochen in bestimmten Kreisen zu heftigen 
Debatten' und Auseinandersetzungen, welche 
ihren Niederschlag in einer Regierungsvorlage 
fanden, in der dem Burgenland verfassungs­
mäßig eine eigene 'Landeselektrizitätsgesell­
schaft. zugestanden wird, die auch berechtigt 
ist, die Stromversorgung im Burgenland durch­
zuführen, wobei sich das Burgenland bezie­
hungsweise die BEW AG verpflichten, unver­
züglich in Ablöseverhandlungen mit der 
NEWAG und mit der STEWEAG über die 
von der BEW AG übernommenen Anlagen 
einzutreten. Sollten diese Ablöseverhandlun­
gen innerhalb eines Jahres zu keinem Ergebnis 
führen, unterwirft sich das Burgenland dem 
Schiedsspruch eines Schiedsgerichtes. 

Wir wissen, daß dies nicht die glücklichste, 
nicht die idealste, aber immerhin derzeit die 
einzig mögliche Lösung ist, dem Burgenland 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dem 

Eine Änderung der im Elektl'izit.ät:3\"'€scn 
bestehenden Zuständigkeitsverteilung . müßte 
einer eigenen verfassullgsrcchtlichen Regelung 
vorbehalten blciben. 

Nun würde es mich gar nicht wundern, 
wenn jemand die berechtigte Fra,ge aufwerfen 
und sagen würde : Warum hat man nicht die 
vor 1938 bestandenc Elcktrizitätsgesellschaft 
reaktiviert und wieder eingesetzt? Warulll 
hat man im Burgenland nicht schon früher 
eine eigene Landesgesellschaft gegründet '? War­
um hat man bis zum Jahre 1958 zugewartet" 
wo doeh die NEW AG so wie elie STEWEAG 
ganz bestimmte Investitionen - wenn auch, 
wie behauptet wird, in sehr bescheidenem, 
ja ungenügendem A.usmaß - getätigt hahen, 
die doch immerhin bis 1958 in die Millionen 
Schilling gehen ? 

Hiezu muß folgendeR gesagt werden: Das 
Burgenland hat aus rein staatspolitischen 
Erwägungen heraus im Jahre 1947, als das 
2. Verstaatlicnungsgesetz beschlossen wurde, 
auf die Errichtung einer eigenen Landes­
gesellschaft verzichtet beziehungsweise dieses 
Vorhaben zurückgestellt. Denn das Aktien­
kapital der Eisenstädter Elektrizitäts-AG.­
Überlandwerke, welche nicht nur den nörd­
lichen Teil unseres Landes mit Strom ver­
sorgte, sondern auch über die Landes­
grenzen hinaus einige angrenzende Bezirke 
von Niederösterreich belieferte, befand sich 
zur Gänze im Eigentum der Dresdner Bank 
in Berlin. Es , bestand zu dieser Zeit die große 
Gefahr, daß bei einer Errichtung einer Landes­
gesellschaft oder gar bei einer Autorisierung 
der ehemaligen Eisenstädter Elektrizitäts-AG.­
Überlandwerke die ganze Landesgesellschaft 
als Deutsches Eigentum erklärt und in USIA.: 
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Verwaltung übernommen worden wäre. Aus 
dieser Erwägung wurde im Jahre 1947 und 
während der ganzen Dauer der BeHatzungs­
zeit auf die Schaffung einer Landesgel'lcllschaft 
verzichtet. 

Man kann daher df1111 Burgculand nicht, vor­
werfen, aus Bereelmung (l,uf Kostf'n der 
NEW AG sowie der STEWEAG mit der Er­
richtung einer eigenen Landesgesellschaft so 
lange zugewart,ct zu haben, bis das Land zum 
großen Teil ausgebaut sein werde. Man kann 
diesen Vorwurf umsoweniger erheben, als ja 
l'iofort nach dem Abzug der Besatzungs­
truppen die Verhandlungen mit den zuständi­
ge.n Stellen - und ieh betone ausdrücklich: 
auch mit der Bundesregierung - aufgenom­
men wurden und zu keinem Erfolg gefü.hrt 
llaben. 

Es blieb daher dem Burgenland kein allden�r 
'\leg übrig a]1'\ der, den eH gegangen i14, näm­
lich der Weg der Selbsthilfe. Daß der Weg 
ungewöhnlich' war, da::; habe ich vorhin schou 
zugegeben. Ich muß aber sagen, daß cr von 
burgenländischer Sicht aus gesehen der einzig 
mögliche war, der uns unser Ziel verwirk­
lichen half und der auch schon dem BUl'gcll­
land bis heute einen großen sichtbaren wirt­
fJchaftlichen Erfolg gebracht hat. 

Wenn die BEWAG in diesen Tagen auf 
eine fünf jährige Tät,igkeit zurückblickt und 
mit. Stolz verzeichnet, daß Ijic in die�ell fünf 
Jahren bereits 130 Millionen Schilling inve. 
�tiert hat und zum großen Teil neben den 
veralteten bestehenden Anlagen neue ver­
stärkte Überlandleitungen sowie mehrere Um­
spanllwerke errichtet wurden, so hat sie mit 
dem Bau dieser neuen Überlaudleitungen den 
Grundstein zur Schaffung von neuen Industrie. 
betrieben und damit zur Schaffung von 
Heuen Arbeitsplätzen gelegt. Aber auch der 
Land wirtschaft ist die erweiterte und ver­
::;tärkte Stromzuführung in erheblichem Aus­
maße zugute gekommen. 

Zum Schluß meiner Ausführungen will ich 
nur noch darauf verweisen, daß in den letzten 
Tagen und Wochen, bevor diese Gesetzes­
vorlage durch den Nationalrat zum Beschluß 
erhoben wurde, sodaß sie als Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates heute auch dem Bundesrat 
zur Beschlußfassung vorliegt, in Anbetracht 
der bevorstehenden burgenländischen Land­
tagswahlen viel unnötiger politischer Aufwand 
getrieben wurde. Die ÖVP wurde bewußt 
und daher zu Unrecht als jene Partei hin­
gestellt, die das sogenannte BEW AG· Gesetz 
verhindern wollte. Ich will auf alle diese 
Behauptungen nicht näher eingehen, sondern 
lediglich darauf verweisen, daß sich sämtliche 
burgenländischen politischen Funktionäre und 
Mandatare, ohne Unterschied der Partei-

zug(>hörigkeit, für die Verwirklichung dieses 
Gesetzes eingesetzt haben. 

Ich will auch nicht untersuchen, ob df'r 
Ausschuß für Verkehr und Elektrizitätswirt,­
schaft des Nationalrates unter dem Druck 
der Straße, das heißt unter dem Dnwk der 
tausend. aufmarschierten BEWAG-Leut.e Rieh 
zu dem Beschluß durchgerungen hat. Ich 
persönlich bezweifle es. (Ruf bei der B pO: 
Ein wenig hat's sclwn (fe holten !) Denn es 

wäre für die NEWAG und STEWEAG ein 
leichtes gewesen, zehntausend Betriebsange. 
hörige als Gegendemol1strantell vor dem Par­
lament aufmarschieren zu la,ssen . (Bunde..s.rat 
Porfies: Da,s wär' fesch!) 

Obwohl ich die Sorge der BEW AG-Beleg­
Hcha,ft verstehe und auch voll würdige, habe 
ieh den Aufmarsch, wenn ich von partei. 

politischen Erwägungen absehe , als vollkolll­
lüell überflüssig betrachtet. Ebenso den Be· 
sehluß des Betriebsrates, in . den St,reik zu 
treten, wenn das BEW AG-Gesetz nicht 
beschlossen werden sollte. Denn der eventuelle 
Streik hätt,e in seiner ganzen Auswirkung und 
vollen Schwere einzig und allein jene get.roffen, 
die sich alle - wiederum olme Unterschied der 
Partei - für die Gesetzwerdung dieser Regie­
rungsvorlage restlos eingesetzt haben und dafür 
eingetreten sind. Dieser Streik hätt,e jeden 
einzelnen Stromabnehmer im Burgenland und 
damit die gesamte burgenländische Wirt�chaft 
getroffen. Der dadurch entstandene Schaden 
wäre unverantwortbar gewesen und hätte 
niemandell von jenen get,roffen, die an einer 
eventuellen Ablehnung mitgewirkt oder gar 
die Schuld gehabt hätten. 

Hohes Haus! Ich fühle mich daher als 
Vertreter des Bundeslandes Burgenla.nd ver· 
pflichtet, allen und jedermann, die - ohne 
Unterschied der Partei - mitgeholfen haben, 
daß dieses Gesetz zustande kam, VOll gan­
zem Herzen zu danken, daß dieses Gesetz 
verwirklicht wurde, denn mit diesem Gesetz 
wurde der burgenländischen Wirtschaft ein 
wertvoller, in seiner Auswirkung derzeit kaum 
abschätzbarer Dienst geleistet. 

Mit diesem Gesetz ist neben dem wirtschaft­
lichen Aufschwung auch eine gewisse Befriedi­
gung unseres Volkes verbunden. Daher meine 
Bitte an Sie alle, meine sehr verehrten Damen 
und Herren: Geben Sie auch diesem Gesetzes­
beschluß, der heute zur Beratung steht, Ihre 
Zustimmung (Bundesrat Maria Hagleitner, 
auf die Bänke der Ö V P weisend: Sagen Sie 
das da hinüber!), und ich übermittle Ihnen 
auf diesem "\Veg den Dank meines Heimat· 
landes, den Dank des Burgenlandes. (Beifall 
bei der' ÖV P). 

Vorsitzender: Als nächster Debatteredner 
gelangt Herr Bundesrat Müller zum Wort. 
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Bundesrat Müller (SPÖ): Hohes Hans! Me ine 
Rehr geehrten Damen und Hernm! Mit dem 
vorliegcndeü Gesetzesbeschluß dei'> National­
rat.el!l geht eilllangjäht"iger Wun�ch des Burgen­
landcH und seiner Bevölkerung in Erfüllung, 
nämlich die verfassungsmäßig cinwandti'eie 
Verankerung einer landescigencll Encrgicvcl'­
Horgullg und damit die Herstellung der Gleich­
berecMiguug des Burgenlandes auf diesem 
für die Gesamtentwicklung des Landes so 
wicht.i gen Sektor. E� i st hei dieser .Gelegenheit 
angebracht, einige Worte über die Leidem;­
geschichte der burgenländischell Str01llver­
tiorgung, vielleicht unter einem _ anderen 
GesichtHwinkel, als Ct-l mein geschät,ztcr Herr 
Vorredner getan ha,t, zn sa,gell. Es läUt sich 
dabei nidlt vermeiden, Wiedcrhuluugen vorzu­
nehmen. 

Zuerst möchte auch ich le,st,lUtltcn, da(3 im 
Burgenhtnd vor 1938, sowohl im nördlichen 
Teil des Landes all:! auch im südlichon Burgen­
land, Überlandstrolllverl:!orgungswerkc cnt­
shtndcn - mein geschätzter Vorredner hat 
bereits darauf hingewiesen -, nämlich die 
Eisel1städter Elektrizitä ts-AG. -Überland werke, 
kurz EEAG genannt, und die Oststeirisch­
hurgenländische Wasserkraftwerke AG., 
lnlrz "Ostburg" genannt, die die damaligen be­
scheidenen Strom versorgungsans prtiche be­
friedigten. Diese Unternehmungen, die im 
wesentlichen burgenländische Gründungen 
waren, haben mit Hilfe der Bevölkerung und 
der Gemeinden die Elektrifizierung des Burgen­
landes durchgeführt. 

Wa,s den anderercll Bundesländern im Jahre 
1938 erspart blieb, das mußte das Burgenlalld 
mit voller Wucht verspüren, nämlich die Tei­
lung des Landes und damit auch das Auseinan­
derfallen seiner Stromversorgung. Die heiden 
großen Unternehmungen wurden von den 
Gauwerken Niederdollau beziehungsweise von 
der Steirischen Elektrizitäts-AG. übernommen. 
Im Jahre 1945, als Österreich wieder erstand , 
übernahmen die Rechtsnachfolger der ange­
führten Unternehmungen, die NEWAG einer­
seits und die STEWEAG andererseits, die 
Stromversorgung des Landes. Bei Erlassung 
des 2. Verstaatlichungsgesetzes, das die Orga­
nisation der Elektrizit.ät.swirtschaft regelte, 
fehlte daher im Burgellland durch die ge­
schilderten Umstände und nicht durch die 
Schuld des Burgenlandes der Kern einer 
eigenen Landesgesellschaft . 

Die burgenländische Volksvertretung und 
die Landesregierung haben bei verschiedenen 
Gelegenheiten, i Ilsbesolldere aber bei der Ab­
gabe der Regierungserklärungen in den 
Jahren 1949, 1953 und 1956 festgestellt, daß 
auch das Burgenland das Anrecht auf eine 
landeseigene Energieversorgung hat. Sie 

mußt.en bei die�er Gelegenheit dara,ufhinw(:1isf311, 
daU die Gesellschaften, die vorläufig mit deu 
St,roll1vcrsorgung�aufgaben hetraut. wurden, 
ihren Pflichten gar nicht beüehungl:lweii'3e nur 
unzulällgliClh nachgekommen sind. Das galt 
insbei'5ondere für das llördliche Burgenland, 
aber auch im Bezirk J"cllnersdorf wurde sehl' 
wenig gemacht,. 

Die wachsende Sorge dCL" Lallclesregierullg 
war nur allzu begründet, denn die Investitionen 
im Burgcnla,llu waren mcl1l' als gcdllg. Wenn 
da1\ Burgenlalld den Ansehluß an die wirt.­
sc hafWche Entwicklung des übrigen Öster­
reich finden sollt,e· und (lie Voraussetzuugen 
für die Ansiedlung neuer IndUfit.rien geschaffen 
werden i'::iUlltcn, um den tamlcnden burgen­
ländischell Wanderarbeitern Hoffnung auf 
Beschäftigung im eigenen Lande zu geben, 
dann mußte an die Schaffung einer eigcllcll 
Landc:;gcsellschaft für die Versorgung mit 
elektrischer Energie geschritten "werden. Vid­
fache Verhandlungen mit den Vorgängerullter­
nehmungell blieben erfolglos. 

An diCKer Stelle muß hervorgehuben werden, 
daß insbesondere die Sozialistische Partei VOll 

jeher mit größtem Nachdruck für die Schaffung 
einer eigenen Elektrizitätsgesellschaft eintrat 
und dies 1958 mit der Gründung der BEWAG 
auch durchsetzte. Der BEW AG wurden dann, 
da kein anderer Weg offen war, mittels Bel:icheid 
des Landeshauptmannes des Burgenlandes die 
Stromversorgungsaufgaben übert,ragen und die 
Anlagen der Vorgängerunternehmungen über­
geben. 

Der burgenländische Landtag hat mit Geset.z 
vom 15. September 1959 in Anlehnung an die 
bisherige Rechtsprechung des VerfassungH­
gerichtshofes dann auch das sogenannte 
BEW AG-Gesetz beschlossen, das von der. 
Bundesregierung unbeeinsprucht blieb. Die 
BEWAG hat dalln auch sofort eine durch­
greifende Verbesserung der Stromversorgungs­
verhältnisse in Angriff genommen, den Au­
schluß an das Verbundnetz hergestellt, eine 
Landessammelschiene mit den dazugehörigen 
Umspannwerken errichtet und auch das Mitt.el­
spannungsnetz sowie die Ortsnetze ver­
bessert. 

Die Landessalllmeischiene ermöglichte die 
Errichtung eineR Fernheizkraftwerkes in Pinka­
feid. Es handelt sich dabei um ein kalorisohes 
Kraftwerk, welches die Tauchener Kohle ver­
wendet und den Strom bel'eits seit 1. Dezem­
ber 1963 in das BEWAG-Netz einspeh;t. Die 
Kohlen-AG. in Tauohen und das Fernheiz­
kraftwerk in Pinkafeld beschäftigen ru nd 
500 Arbeiter und Angestellte - für das 
Burgenland eine schöne Zahl -, für die die 
Arbeitsplätze geschaffen beziehungsweise ge­
sichert werden konnten. Die BEW AG hat 
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MÜ)]l'r 
alle Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, 
voll uud ganz el'füllt. 

AIR der Verfassungsgerichtshof in einem Ver­
fahren von Amts wegen einen Teil des Lalldes­
gesetzes vom 15. September 1959 aufhob, 
war daher die Sorge der Landesregierung, des 
I�andtages und der Bevölkerung des Landes 
dahin gerichtet, daß sofort entsprechende 
gesetzliche Maßnahmen zur HerRteIlung der 
Gleichberechtigung deH Burgenlandes anf dem 
Gebiete der Stromversorgung eingeleitet wer­
den. 

Die Belegsc,haft des Unternehmem: hat sich 
in dankenswerter Weise für diese Belange 
voll eingesetzt. Der Herr Bundesminist,er 
Pl'obFlt hat sich Hit, die Gleichberechtigung des 
BUl'genlandrs verwendet und den Gesetz­
�ntwurf rasch ausarbeiten lassen. Bei den 
zähen Verhandhmgen trat, Herr Bundes­
}Jlinist,er PI'obst unbeil'l't fiit' die Gleich­
hel'echtigung des Burgenlandes ein. Als einer 
der Vertreter des Bundeslandes Burgenland 
möehte ieh dem Herrn Bundesminister P.'obRt 
für Rein Verständnis für die Belange des 
BUl'genlandes sehr herzlich Dank sagen. 

Das Verlangen des Burgenlandes auf Gleich­
berechtigung in der Stromversorgung hat bei 
ninem Teil der Presse und auch bei ÖVP­
IJandeshauptleuten und -Mandataren keine 
Gegenliebe beziehungsweise kein Verständnis 
gefunden. (Widerspruch bei der ÖV P. -
Bu,ndesmt Biirkle: DaB ist ja nicht wahr!) 
Die Taten sprechen anders! Man fühlte. sich 
bemüßigt, die Recht.e des Bmgenlandes an­
zngreifen und zu bezweifeln. (Neuerlicher 
lV ider81)1'uch bei der (j V P. - BundeBtat 
B'Ü1·kle.: Das ist eine Verleumdung I) Mit 
jmistischen Kniffen verzögerte man die Be­
f'chlußfassnng über dieses für das Burgenland 
HO wichtige Gesetz. Man kann daher die 
Bdegsehaft verstehen, wenn sie ungeduldig 
wmde ( B-unflc,9rat Po r g e ,9 : Seht· richtig!) 
und nach Wien zog, um in Wien für die Rechte 
des Burgenlandes zu demon8trieren. (B'undcsmt 
B 'i11' He: Aus eigenem A ntrieb �nd freiwillig?) 
}\fan kann sagen, was man will: Diese Demon­
�t,I'ationen hahen oiuen Erfolg gezeitigt. 

Der Beschluß des Auf.'3ichtsrates und deI': 

Vorstandes der BEWAG vom 16. Dezembet' 
1963 stellt unter Beweis, daß das Burgenland 
bereit ist., füt' die Übernahme der Anlagen 
eine angemessene Entsohädigung zu leisten. 
Die BEW AG wird zu die.3em Zweck sofort nach 
Inkrafttreten der Novelle zum 2. Verstaat­
lichungsgesetz die Verhandlungen mit den 
betreffenden Gesellschaften aufnehmen. Soll­
ten diese Verhandlungen zu keil:er Einigung 
führen, so wird ein Schiedsgel'icht, bes"ehend 
aus je einem Vertreter der NEW AG und der 
STEWEAG und aus zwei Vertretern der 
BEW AG sowie einem gemeinsam zu be:,;tellen­
den Vorsitzenden, eingerichtet. werden, welcheR 
über die Art und die Höhe der Entschädigung 
entscheidet. 

Bei der Frage der Entschädigung miiSRen 
alle Faktoren berücksichtigt, werden, nntel' 
anderem die AnteiIBrechte des BurgenlandeR 
am Aktienkapital der NEWAG und deJ' 
STEWEAG, Die im Burgenland erzielten 
Einnahmen und die von heiden Gesellschaft,en 
getätigten Ausgaben müssen in Rechnung 
gestellt werden. Schließlich können auch nicht 
füt' alle der BEWAG übertragenen Anlagen, 
die mit Mitteln des Bundes, des Landes, dCl' 
Gemeinden, der Lichtbaugenossenschaften und 
der sonstigen Interessenten errichtet wurden, 
von der BEW AG beziehungsweil':c vom Bnr­
genland noch einmal Entschädigungen geleiAt.et 
werden. 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates kommen wir, wie bereits gesagt, 
einen Schritt weiter in der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Aufholnng deA Rück­
standeR deli Burgenlandes. Wir Sozialisten 
werden daher aUR voller Überzeugung fül' 
diesen GCAetzeRbeschluß des Nationalrat,cR 
:o;timmen. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehl' 
gemeldet.. Wünscht der Hen Bel'iehterstattol' 
ein Schlußwort.? - Er verzichtet,. Wh' kom­
men zur Abst.immung. 

Bei tier A bs t im rn u n g bf'.8Chliept der Btl/lulrs­
rat, gegen de.n Ge8etze8b�8cltluß fIe.s Nfttiona.lmteB 
keinen Einspruch zu, e'i'lwben. 

2. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
19. Feber 1964: Protokoll über eine Abänderung 
des Abkommens über die Internationale Zivil� 

luftfahrt 

DaFl Burgenland ist das jüngste Kind der 
Republik Österreich. Gewöhnlich wel·den die 
jüngsten Kinder in der Familie vel'hätHchelt, 
wie der Vollu:mund sagt. Abcr uaR Burgen­
land wurde nie veJ'hätfolchelt.. Wir- hahen 110ch 
imm(\1' üher 20.000 Pendler, die anßerha.1b des 
L:lndeR auf Arbeit geholl müs:.,;en. (Bunde8'i'at Vorsitzender: Wir gelangen nUll zum 2, Punkt 

Bandion : In Nh'derö'�"''i'reü;h hab:1/. 10i'r der Tl1ge�ol'(lnung: Ahiindenmg des Abkom-
mens übel' die. lnt,pl'nat.ionale Zivil1uftJahrt. 160.000 Pfndlf�t,!) UnAt:.r'p WiI-tFldmft il-;1, . • 

Ideht voll entwidwlt.. Wh· hp]lCitigt,n <�ine Benehtt'I·i:\ktt,t.N' l�t Herl' Bundest'at Panzen-
wi,'k:;;ame und eehte Hilfe, mn an dü., wirt- lJö�;k: Ieh hittt· ihn, �um GegpnFlt.alld zn 

;"('haftliehe Entwicklung Ö:sl,el'J'('ich,� Anschluß n·ff'l'leren. 
zu fiudpll. Der vorliegende GpRelzeRhe,'lchlnß 

I 
Berieht.f·r�tatter Panzenböck: Hohes Haus! 

des Nationalrates 1st ein Schritt dazu. . Meine echr geehrten Damen und Herren! 
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Panzenböek 
Der Beitritt Österreichs zum Abkommen I Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange­
über die Internationale Zivilluftfahrt vom legenheiten hat sich mit diesem Beschluß 
7. Dezember 1944 edolgte mit Wirkung vom beschäftigt und mich einstimmig beauftragt, 
26. September 1948 . im Hohen Haus den A n t r a g  zu stellen , 

Am 14. September 1 962 hat die 14. Voll- dagegen k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben . 
versammlung der Internationalen Zivilluft- V "tz d " I  h d k d H B - , '  ht 
f h t 

. . . 
R 

. Ä 
orSl en er . c an e em errn eL lC ,-

a r orgamsatlOn m om eme nderung des t tt f" . B '  ht Z W t h t 
Artikels 48 (a) des Abkommens über die e�s a �I' ur semen erIe '

. 
um or a 

I t t· I Z' '11 ftl: h t BGBI N 97/ SICh memand gemeldet . WIr kommen ZUl' 
n erna lOna e lVI U la r , . r. Ab t' 

1949, beschlossen. Dieser Artikel hatte be- s llllmung. 

Rtimmt, daß außerordentliche Vollversamm- Bei der A b s t i m m u n g  w'ird Je?' Ant'mg des 
lungen über Beschluß des Rates dieser Orgalli- Ber-ichterstatters a ngenom m e n. 
Ration oder auf Grund eines von zehn Vertrags-
f:!taaten beim Generalsekretär gestellten An- 3. Punkt : Wahl der Vertreter Österreichs in der 
trages einzuberufen sind . Beratenden Versammlung des Europarates 

Die neue Fassung des Artikels 48 (a) besagt, Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum daß eine außerordentliche Vollversammlung 
über Beschluß des Rates odel' auf Grund eines letzten Punkt der Tagesordnung : Wl1hl der 

Vertreter Österreichs in der Beratenden Ver-
von mindestens einem Fünftel der Gesamtzahl 1 d E 
d V b ·  G 

.. . samm unO' es uropal'ates . er ertragsstaaten e1111 eneralsekretar eIn- I 
Ö 

• •  • 
gebrachten Antrages einzuberufen ist. Die Der Bundesrat hat e111 lVIttghed und zwei 

Bestimmung, daß, zehn Vertragsstaaten die Ersatzmitglieder zu wählen. 
Einberufung einer außerordentlichen Versamm- Es ist mir folgender W ah l v o r s c h l l1 g  zu-

lung verlangen können, war zur Zeit der gekommen : 
Gründung der Organisation, als ihr 54 Mit- als Mitglied Bundesrat Albert Römer ; 
g�iedstaaten a�gehörten, �ngemessen. �u

.
rch als Ersatzmitglieder die Bundesräte Dokt.or 

<he besonders m letzter Zelt erfolgten BeltrItte Franz Gflchnitzer und Dr. Josef Reichl. 
unabhängig gewordencr Staaten heträgt die 
Anzahl der Mitgliedstaaten jedoch derzeit 
über hundert. Dmch die Änderung werden 
l1ußerdem die Bestimmungen des Artikels 48 (a) 
den entsprechenden Bestimmungen für die 
Vereinten Nationen und für andere Spezial­
organisationen der UNO angepaßt . 

Aus diesen Erwägungen ist auch die öster­
l'eichische Delegation hei der 14. VerBammlung 
der ICAO in Rom für die gegenfltändliche Ab· 
änderung eingetreten. Das Abänderungspl'oto­
koll, das allen Mitgliedstaaten zur Ratifi. 
zierung offensteht, tritt mit dem Tage der 
Hinterlegung der 66. Ratifiziemngsurkunde 
für jene Staaten in Kraft, die es bis zu diesem 
Zeitpunkt ratifiziert hahen. Für jeden weiteren 
Staat, tritt daH Protokoll mit der Hinter ­

Falls keine Einwendung erhoben wird , Rehe 
ich von der Wahl mittels Stimmzettel ab. -
Ein Einwand wird nicht erhoben. - Ich werde 
daher die Wahl durch Handel'heben vor­

nehmen . 
Ich hitte jene Frauen und Herren, die dem 

soeben bekauutgegebenen Wahlvol'schll1g ihN' 
Zustimmung geben, um ein Hände:z;eichen. -
Danke. Dies ist die Mehrheit . 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. Herr Bundesrat Römer ? - (Ruf 
bei der 0 V P :  Ist entschuldigt ! .E,i' ist in Stmß­
burg !) Herr Bundesrat Dr'. Gschnitzel' ? 
Ist nicht hier. Herr Bundesrat Reichl ? 

Bundefll'l1t Dr" Reichl : Ja ! 

legung der Ratifikationsurkunde hei der ICAO Vorsitzender : Ich Ktelle fCHt, dl1ß die Ann:1hmf' 
in Kraft . Bisher wurde das Abänderungs- erklärt wird. 
protokoll von 13 Staaten ratifiziert. Damit i:;,t auch {liet::er Tl1gcl'lol'dnungl'lpunkt 

Das vorliegende Abänderungsprotokoll be- erledigt . 
Die TagcRordnung iAt er s c h öp ft . darf gemäß Artikel 50 Bundes-Ve1'fasrmngs­

gesetz der Genehmiguhg durch die gesetz-
ge ben elen Körperschaften. Die n ä c h f:! t e Sitzung deR Bundes1'I1tes wird 

Der Nationalrat hat seine Zustimmnng auf !Schriftlichem Weg einherllfen werden. 

el'teilt . Die Sitznng i8t, g e fl c h l o R s e n. 

Schlui der Sitzung : lil  Uhr 55 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei. 1 7 1l  64 
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